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 Veröffentlicht am 29.04.1953

Norm

ZPO §226 IIIA

Rechtssatz

Das Klagsvorbringen, der Rechtsvorgänger und Erblasser der Beklagten habe die Wohnung titellos benützt und die

Beklagte sei nach dessen Tod "in dessen Mietrechte" eingetreten, ist nicht unschlüssig. Auf Grund dieses Vorbringens

kann daher ein Versäumnisurteil gegen die Beklagte erlassen werden.
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